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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1966

Norm

ABGB §297

Rechtssatz

Die Begründung von Eigentum an materiellen Teilen eines Gebäudes ( Kellers ) ist seit dem Inkrafttreten der

Verordnung vom 29.05.1992, BGBl Nr 315, im Burgenland untersagt. Bereits begründete Rechtsverhältnisse bleiben

aber in ihrem Bestand unberührt. Das Eigentum an einem Keller, bzw Stockwerk, welches Eigentum bereits vor dem

Inkrafttreten der genannten Vorschrift, bzw des Gesetzes vom 30.03.1879, RGBl Nr 50, begründet war, geht also auch

durch eine irrtümliche Vereinigung von Grundstücken, von denen das eine den Keller ( das Stockwerk ) betri;t, nicht

verloren.
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nur: Die Begründung von Eigentum an materiellen Teilen eines Gebäudes ( Kellers ) ist seit dem Inkrafttreten der

Verordnung vom 29.05.1992, BGBl Nr 315, im Burgenland untersagt. (T1)
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